
Bebauungsplan 308 - Alter Schlachthof / Drieschplatz -

Rücklauf der beteiligten Behörden/TöB

Anlage 5 der VV 183/26

Abwägungstabelle Institution Zusatz Keine Bedenken
Hinweise/

Bedenken

1 Bezirksregierung Arnsberg Abt. 6 Bergbau und Energie in NRW 20.01.2025

2 Bezirksregierung Düsseldorf (Über 32) 03.11.2021

3 Bezirksregierung Köln Dez. 54/ Wasserwirtschaft einschl. 

anlagenbezogener Umweltschutz

20.02.2025

4 Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und 

Dienstleistungen der Bundeswehr (BAIUDBw)

Referat Infra I 3 18.12.2024

Bundesnetzagentur 13.01.2025
Entwicklungsgesellschaft Indeland GmbH 

5 Erftverband 24.01.2025
6 Geologischer Dienst NRW Landesbetrieb 18.12.2024

7 Landesbetrieb Straßenbau NRW Regionalniederlassung Ville-Eifel, 
Abteilung 4 / Betrieb & Verkehr

29.01.2025

8 LVR Amt für Bodendenkmalpflege

im Rheinland

10.02.2025

9 StädteRegion Aachen A 70 - Umweltamt
S64 - Mobilität und Klimaschutz

30.01.2025

Natur/ Ökologie/ Landwirtschaft
Landesbüro der Naturschutzverbände NRW
Organisationen
Handwerkskammer
IHK Aachen 20.01.2025
Bischöfliches Generalvikariat 
Katholische Kirchengemeinde St. Peter und Paul

10 ASEAG AG 02.01.2025
AVV GmbH
Amprion GmbH Unternehmenskommunikation 13.12.2024

11 Deutsche Telekom Technik GmbH Bebauungsplan, T NL West, PTI 24 18.12.2024

STAWAG/enwor 16.12.2024
EBV GmbH 17.01.2025
EWV Energie- und Wasserversorgung GmbH
Fernleitungs-Betriebsgesellschaft mbH 13.12.2024
Open Grid Europe GmbH / PLEdoc GmbH/ 12.12.2024
GasLine GmbH / PLEdoc GmbH 12.12.2024
Kokereigasnetz Ruhr GmbH /PLEdoc GmbH 12.12.2024

12 Regionetz GmbH 17.12.2024 
18.12.2024

13 RWE Power Aktiengesellschaft Abteilung Liegenschaften 02.01.2025
Westnetz GmbH DRW-S-LK-TM Spezialservice Strom 18.12.2024

Thyssengas GmbH 19.12.2024

14 Wasserverband Eifel-Rur 09.01.2025
15 GASCADE Gastransport GmbH Abteilung GNL 09.01.2025

Zweckverband Entsorgungsregion West ZEW
Vodafone GmbH (29.01.2025 zur Bewertung 
weitergeleitet an die Fachabteilung)
E-PLUS Mobilfunk GmbH
NETAACHEN GmbH
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Aktenzeichen:
60.50.52.01-001/2024-751
bei Antwort bitte angeben

Auskunft erteilt:

registratur-do@bra.nrw.de
Telefon: 02931/82
Fax: 02931/82-

Dienstgebäude:
Goebenstraße 25
44135 Dortmund

Hauptsitz / Lieferadresse:
Seibertzstr. 1, 59821 Arnsberg

Telefon: 02931 82-0

poststelle@bra.nrw.de
www.bra.nrw.de

Servicezeiten:
Mo-Do 08:30 – 12:00 Uhr

13:30 – 16:00 Uhr
Fr 08:30 – 14:00 Uhr

Landeshauptkasse NRW
bei der Helaba:
IBAN:
DE59 3005 0000 0001 6835 15
BIC: WELADEDD

Umsatzsteuer ID:
DE123878675

Informationen zur Verarbeitung
Ihrer Daten finden Sie auf der
folgenden Internetseite:
https://www.bra.nrw.de/themen/d
/datenschutz/

Stadt Eschweiler
610/Planung und Denkmalpflege

Per E-Mail an:
bauleitplanung@eschweiler.de
uemmue.dedeoglu@eschweiler.de

Aufstellung des Entwurfes des Bebauungsplanes Nr. 308 "Alter
Schlachthof/ Drieschplatz" in Eschweiler

Hier: Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffent-

licher Belange gemäß § 4 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB)

Ihre E-Mail vom 12. Dezember 2024

Sehr geehrte Damen und Herren,

sehr geehrte Frau Dedeoglu,

aus bergbehördlicher Sicht gebe ich Ihnen zum o. g. Planvorhaben fol-

gende Hinweise und Anregungen:

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanentwurfes (Planbereich) liegt

über dem auf Steinkohle und Eisenstein verliehenen Bergwerksfeld

„Eschweiler Reserve-Grube“ sowie über den auf Braunkohle verliehenen

Bergwerksfeldern „Wilhelm“ und „Zukunft“.

Rechtsnachfolgerin der Eigentümerin der verliehenen Bergwerksfelder

„Eschweiler Reserve-Grube“ und „Wilhelm“ ist die EBV GmbH (Myhler

Straße 83 in 41836 Hückelhoven).
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„Zukunft“ ist die RWE Power AG (Stüttgenweg 2 in 50935 Köln).

Soweit eine entsprechende grundsätzliche Abstimmung mit den beiden

vorgenannten Rechtsnachfolgerinnen der Bergwerksfeldeigentümerin-

nen nicht bereits erfolgt ist, empfehle ich, diesen in Bezug auf mögliche

zukünftige bergbauliche Planungen, zu bergbaulichen Einwirkungen aus

bereits umgegangenem Bergbau sowie zu dort vorliegenden weiteren

Informationen bzgl. bergschadensrelevanter Fragestellungen Gelegen-

heit zur Stellungnahme zu geben. Möglicherweise liegen den Rechts-

nachfolgerinnen der Bergwerksfeldeigentümerinnen auch Informationen

zu Bergbau in dem betreffenden Bereich vor, der hier nicht bekannt ist.

Insbesondere sollte diesen dabei auch Gelegenheit gegeben werden,

sich zum Erfordernis von Anpassungs- oder Sicherungsmaßnahmen zur

Vermeidung von Bergschäden zu äußern. Diese Fragestellung ist

grundsätzlich privatrechtlich zwischen Grundeigentümer / Vorhabens-

träger und in diesem Falle den Rechtsnachfolgerinnen der Bergwerks-

feldeigentümerinnen zu regeln.

Unabhängig der vorgenannten privatrechtlichen Aspekte teile ich Ihnen

mit, dass in den hier derzeitig vorliegenden Unterlagen im Planbereich

bis in die 1930er Jahre umgegangener Steinkohlenbergbau dokumen-

tiert ist. Der verzeichnete Abbau ist dem senkungsauslösenden Stein-

kohlenbergbau zuzuordnen. Die Einwirkungen des senkungsauslösen-

den untertägigen Steinkohlenbergbaus sind abgeklungen. Mit bergbau-

lich bedingten Einwirkungen auf die Tagesoberfläche ist demnach im

Planbereich nicht mehr zu rechnen und es bestehen aus bergbehördli-

cher Sicht keine Bedenken zum in Rede stehenden Bebauungsplanent-

wurf.

Abschließend und ergänzend teile ich Ihnen mit, dass der Planbereich

über dem Feld der Erlaubnis zu gewerblichen Zwecken „Weisweiler“
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„Aachen-Weisweiler“ liegt.

Inhaberin der erteilten Erlaubnis zu gewerblichen Zwecken „Weisweiler“

ist die RWE Power AG.

Inhaberin der erteilten Erlaubnis zu wissenschaftlichen Zwecken

„Aachen-Weisweiler“ ist die Fraunhofer-Zentrale in München.

Die beiden erteilten Erlaubnisse gewähren das befristete Recht zur Auf-

suchung des Bodenschatzes „Erdwärme“ innerhalb der festgelegten

Feldesgrenzen. Unter dem „Aufsuchen“ versteht man Tätigkeiten zur

Feststellung (Untersuchung) des Vorhandenseins und der Ausdehnung

eines Bodenschatzes.

Eine Erlaubnis zu gewerblichen Zwecken dient lediglich dem Konkur-

renzschutz und klärt in Form einer Lizenz nur grundsätzlich, welcher

Unternehmer in diesem Gebiet Anträge auf Durchführung konkreter Auf-

suchungsmaßnahmen stellen darf.

Eine Erlaubnis zu wissenschaftlichen Zwecken kann auch neben einer

auf denselben Bodenschatz, in diesem Falle „Erdwärme“, erteilten Er-

laubnis zu gewerblichen Zwecken bestehen.

Die erteilten Erlaubnisse gestatten noch keinerlei konkrete Maßnahmen,

wie z. B. Untersuchungsbohrungen, sodass Umweltauswirkungen in

diesem Stadium allein aufgrund einer bestehenden Erlaubnis nicht her-

vorgerufen werden können. Konkrete Aufsuchungsmaßnahmen wären

erst nach weiteren Genehmigungsverfahren, den Betriebsplanzulas-

sungsverfahren, erlaubt, die ganz konkret das „Ob“ und „Wie“ regeln.

Vor einer Genehmigungsentscheidung erfolgt gemäß den gesetzlichen

Vorschriften eine Beteiligung von ggf. betroffenen Privaten, Kommunen

und Behörden. Des Weiteren werden ausführlich und gründlich alle öf-

fentlichen Belange - insbesondere auch die des Gewässerschutzes -

geprüft, gegebenenfalls in einem separaten wasserrechtlichen Erlaub-

nisverfahren.
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gern zur Verfügung.

Bearbeitungshinweis:
Diese Stellungnahme wurde bezüglich der bergbaulichen Verhältnisse

auf Grundlage des aktuellen Kenntnisstandes erarbeitet. Die Bezirksre-

gierung Arnsberg hat die zugrunde liegenden Daten mit der zur Erfül-

lung ihrer öffentlichen Aufgaben erforderlichen Sorgfalt erhoben und

zusammengestellt. Die fortschreitende Auswertung und Überprüfung der

vorhandenen Unterlagen sowie neue Erkenntnisse können zur Folge

haben, dass es im Zeitverlauf zu abweichenden Informationsgrundlagen

auch in Bezug auf den hier geprüften Vorhabens- oder Planbereich

kommt. Eine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Genauigkeit

der Daten kann insoweit nicht übernommen werden. Soweit Sie als be-

rechtigte öffentliche Stelle Zugang zur Behördenversion des Fachinfor-

mationssystems „Gefährdungspotenziale des Untergrundes in NRW“

(FIS GDU) besitzen, haben Sie hierdurch die Möglichkeit, den jeweils

aktuellen Stand der hiesigen Erkenntnisse zur bergbaulichen Situation

zu überprüfen. Details über die Zugangs- und Informationsmöglichkeiten

dieses Auskunftssystems finden Sie auf der Homepage der Bezirksre-

gierung Arnsberg (www.bra.nrw.de) mithilfe des Suchbegriffs „Behör-

denversion GDU“. Dort wird auch die Möglichkeit erläutert, die Daten

neben der Anwendung ebenfalls als Web Map Service (WMS) sowie als

Web Feature Service (WFS) zu nutzen.

Mit freundlichen Grüßen und Glückauf

Im Auftrag

gez. 
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AW: Unterlagen zum Bebauungsplan 308 – Alter Schlachthof/Drieschplatz –

Von:

An: 'Uemmue Dedeoglu' <Uemmue.Dedeoglu@eschweiler.de>

CC: 'Loisa Welfers' <Loisa.Welfers@eschweiler.de>, 'Ulrike Zingler' <Ulrike.Zingler@eschweile…

Datum: 20.02.2025, 17:20:33

Betreff: AW: Unterlagen zum Bebauungsplan 308 – Alter Schlachthof/Drieschplatz –

   

             

                

           

   

         

          

                  

               

            

         



                

           

              

             

            

  

 



      

  

      






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







     



   

     

  

      

        

  

               


          

  

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 



 

www.eschweiler.de

service.eschweiler.de





 

 

 



Bebauungsplans 308 - Alter Schlachthof/Drieschplatz -

Aktenzeichen Ansprechperson Datum,

Betreff:

Bezug: Ihr Schreiben vom

Stadt Eschweiler
Johannes-Rau-Platz 1
52249 Eschweiler

Telefon E-Mail

hier:

- Ihr Zeichen: Mail vom 12/12/24_18:3512.12.2024

Anforderung einer Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange

Sehr geehrte Damen und Herren,

vorbehaltlich einer gleichbleibenden Sach- und Rechtslage werden Verteidigungs-
belange nicht beeinträchtigt. Es bestehen daher zum angegebenen Vorhaben 
seitens der Bundeswehr als Träger öffentlicher Belange keine Einwände.

gegen die im Betreff genannte(n) Maßnahme(n) hat die Bundeswehr folgende 
Bedenken, Einwände bzw. Anmerkungen.
Die von Ihnen beabsichtigte(n) Maßnahme(n) befindet / befinden sich

-     im Zuständigkeitsbereich des        Militärflugplatzes Nörvenich

Ich weise darauf hin, dass sich Ihr Plangebiet im Bereich militärischen Luftverkehrs 
befindet. Hier ist mit Lärm- /und Abgasimmissionen zu rechnen. Ferner weise ich 
darauf hin, dass spätere Ersatzansprüche gegen die Bundeswehr nicht anerkannt 
werden können.

Im Zuge der Digitalisierung bitte ich Sie, Ihre Unterlagen in digitaler Form (E-Mail /Internetlink) 
bereitzustellen. Diese Vorgehensweise führt zu einer effizienten Arbeitsweise und schont die 
Umwelt. Sollte dies nicht möglich sein, bitte ich um Übersendung als Datenträger (CD, DVD, 
USB-Stick). Postalisch übermittelte Antragsunterlagen werden nur auf ausdrücklichen Wunsch 
zurückgesandt.
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Es kann im weiteren Genehmigungs-/ Bauleitverfahren, aufgrund der Lage 
innerhalb des Interessengebietes, zu Bauhöhenbeschränkungen, Verschiebungen 
oder Ablehnungen kommen. Genauer kann ich mich hierzu erst bei genauer 
Mitteilung von Koordinaten, Bauarten und Bauhöhen äußern.
Grundsätzlich darf ohne nähere Prüfung eine maximale Bauhöhe von 30 Meter über 
Grund nicht überschritten werden.

Im Auftrag
Mit freundlichen Grüßen   



Bereich Vorstand

uemmue.dedeoglu@eschweiler.de

Abteilung Recht
Ansprechpartner*in 

Durchwahl (02271) 88-
Telefax (02271) 88-

Unser Zeichen
E-Mail bauleitplanung@erftverband.de

Erftverband
Am Erftverband 6
50126 Bergheim
02271 88-0
www.erftverband.de
info@erftverband.de

Erftverband KdöR
Steuer-Nr.: 203/5906/0588
USt-IdNr.: DE228801678

Kreissparkasse Köln
DE86 3705 0299 0142 0058 95
SWIFT -BIC: COKSDE33

Vorsitzender des 
Verbandsrates:
Bürgermeister 
Dr. Hans-Peter Schick

Vorstand:
Prof. Heinrich Schäfer

Bergheim, den 24.01.2025
StStadt Eschweiler, Bebauungsplan 308 - Alter Schlachthof/Drieschplatz
Ihr Schreiben vom 12.12.2024

Sehr geehrte Damen und Herren, 

im Bereich des Plangebietes treten flurnahe Grundwasserstände auf. Für 
Rückfragen und nähere Erläuterungen steht Ihnen gerne Herr  
Abteilung Hydrogeologie, Tel.Nr.: 02271/88-  E-Mail: 

@erftverband.de, zur Verfügung.

Mit freundlichem Gruß

i. A.A.

Erftverband | Postfach 1320 | 5010303 Bergheim

per E-Mail an
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Stadt Eschweiler
Die Bürgermeisterin
610 Planung und Denkmalpflege
Johannes-Rau-Platz 1
52249 Eschweiler

Aufstellung des Bebauungsplans 308 „Alter Schlachthof / Drieschplatz“
Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß
§ 4 (1) BauGB
Ihr Schreiben vom 12.12.2024

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu o. g. Verfahren gebe ich im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung folgende Infor-
mationen und Hinweise:

Erdbebengefährdung

Es wird auf die Bewertung der Erdbebengefährdung hingewiesen, die bei Planung und
Bemessung üblicher Hochbauten gemäß den Technischen Baubestimmungen des Landes
NRW mit DIN 4149:2005-04 „Bauten in deutschen Erdbebengebieten“ zu berücksichtigen
ist.

Die Erdbebengefährdung wird in DIN 4149:2005 durch die Zuordnung zu Erdbebenzonen
und geologischen Untergrundklassen eingestuft, die anhand der Karte der Erdbebenzonen
und geologischen Untergrundklassen der Bundesrepublik Deutschland 1 : 350 000, Bun-
desland Nordrhein-Westfalen (Geologischer Dienst NRW 2006) bestimmt werden. In den
Technischen Baubestimmungen des Landes Nordrhein-Westfalen wird auf die Verwen-
dung dieser Kartengrundlage explizit hingewiesen.

 Das hier relevante Planungsgebiet liegt in der Stadt Eschweiler, Gemarkung
Eschweiler und ist der Erdbebenzone 3 sowie der geologischen Untergrund-
klasse T zuzuordnen.

Bearbeiter:
Durchwahl: 897-
E-Mail: @gd.nrw.de
Datum: 18. Dezember 2024

Gesch.-Z.: 31.130/5733/2024
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Anwendungsteile, die nicht durch DIN 4149 abgedeckt werden, sind als Stand der Technik
zu berücksichtigen. Dies betrifft hier insbesondere DIN EN 1998, Teil 5 „Gründungen,
Stützbauwerke und geotechnische Aspekte“.

Bemerkung: DIN 4149:2005 wurde durch den Regelsetzer zurückgezogen und durch die
Teile 1, 1/NA und 5 des Eurocode 8 (DIN EN 1998) ersetzt und stellt den Stand der Tech-
nik dar. Dieses Regelwerk ist jedoch bislang bauaufsichtlich nicht eingeführt. Wenn eine
Bemessung nach Stand der Technik erfolgen soll, so ist DIN EN 1998 heranzuziehen.
Hierbei ist zu beachten, dass sich die dann anzuwendende Untergrundklasse von der Un-
tergrundklasse nach DIN 4149 unterscheiden kann.

Auf die Berücksichtigung der Bedeutungskategorien für Bauwerke gemäß DIN 4149:2005
bzw. Bedeutungsklassen der relevanten Teile von DIN EN 1998 und der jeweils ent-
sprechenden Bedeutungsbeiwerte wird ausdrücklich hingewiesen.

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag:



Stellungnahme Landesbetrieb Straßenbau NRW, RNL Ville-Eifel, zum BP 308 Alter
Schlachthof/Drieschplatz

Von: >

An: <uemmue.dedeoglu@eschweiler.de>

Datum: 29.01.2025, 12:18:48

Betreff:
Stellungnahme Landesbetrieb Straßenbau NRW, RNL Ville-Eifel, zum BP 308 Alter
Schlachthof/Drieschplatz

Sehr geehrte Frau Dedeoglu,

sehr geehrte Damen und Herren,

 

das Plangebiet grenzt nordwestlich an die L 223, Abschnitt 9, innerhalb der Ortsdurchfahrt und befindet sich westlich
der L 11, Abschnitt 1.8. Die Erschließung ist über die bestehende Anbindung an die L 223 geplant.

 

In der Bauleitplanung wurde nicht auf die verkehrlichen Auswirkungen, die durch das Plangebiet an dem Knotenpunkt
der L 223 entstehen, eingegangen.

Zur Beurteilung  der  verkehrlichen Auswirkungen  ist  eine Verkehrsuntersuchung mit Analyse  und Prognose mit  und
ohne Planfall für das Jahr 2035 vorzulegen. Die Untersuchung sollte die Unfallsituation der letzten 3 Jahre und auch
die Radfahrersituation berücksichtigen.

Dabei  sind  die  Sicherheitsbelange  gem.  Fahrrad-  und Nahmobilitätsgesetz  und  gem.  EU-Richtlinie  2019/1936  incl.
ARS 25/2021 des BMV und Erlass des VM vom 07.12.2021 durch einen zertifizierten Sicherheitsauditor wenigstens
der  Phasen  3-5  nach  den  Richtlinien  für  das  Sicherheitsaudit  an  Straßen  –RSAS-  abzuarbeiten.  Das Audit  ist  von
fachkundiger  Stelle  der  Stadt  Eschweiler  im  Vorfeld  zu  beurteilen.  Die  Abwägung  der  Defizite  erfolgt  durch
Straßen.NRW.

Notwendige  Anpassungen  des  Bestandes  aufgrund  der  Bauleitplanung  sind  durch  den  Vorhabenträger  /  die  Stadt
Eschweiler zu tragen.

 

Emissionen

Aus dem Bebauungsplan heraus bestehen gegenüber der Straßenbauverwaltung keine rechtlichen Ansprüche auf aktive
und/oder passive Schutzmaßnahmen gegen Verkehrsemissionen der L 223 oder L 11 auch künftig nicht. Dabei weise
ich  auch  darauf  hin,  dass  bei  Hochbauten  mit  Lärmreflexionen  zu  rechnen  ist.  Eventuell  notwendige Maßnahmen
gehen zu Lasten der Stadt Eschweiler / dem Vorhabenträger.

Im Bebauungsplan ist zeichnerisch und/oder textlich auf die Verkehrsemissionen (Staub, Lärm, Abgase, Sprühfahnen
und Spritzwasser bei Nässe) der angrenzenden oder  in der Nähe  liegenden Straßen hinzuweisen (§ 9 Abs. 1 Ziff. 24
BauGB). Notwendige Schutzmaßnahmen gehen allein zu Lasten der Stadt Eschweiler / dem Vorhabenträger und nicht
zu Lasten der Straßenbauverwaltung.

 

Entwässerung

Aus dem Plangebiet darf kein Oberflächenwasser auf Flächen bzw. in Entwässerungseinrichtungen der L 223 und L 11
geleitet werden.

 

Blendwirkung
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Durch  das  geplante Vorhaben  darf  nachweislich weder  ablenkende Wirkung,  noch  eine Blendwirkung  (bspw.  durch
Photovoltaik-Anlagen),  für  die  Verkehrsteilnehmenden  der  L  223  eintreten.  Es  sind  entsprechende  Maßnahmen
vorzusehen und zu benennen.

 

Wird durch Ihr Vorhaben eine Änderung der L 223 erforderlich (bspw. durch Knotenpunktumgestaltung/-neubau), so ist
der Abschluss einer Verwaltungsvereinbarung zwischen der Stadt Eschweiler und dem Landesbetrieb Straßenbau NRW,
Regionalniederlassung Ville-Eifel, erforderlich. Erforderliche Abstimmungen sind zeitnah vor dem Verfahren nach § 4
(2) BauGB mit dem Landesbetrieb durchzuführen. Mit Arbeiten an der Anbindung darf vor Abschluss der Vereinbarung
nicht begonnen werden.

Die Flächen für Knotenpunktneubauten oder –änderungen sind im Bauleitplanverfahren baurechtlich zu sichern.

 

 

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

 

----------------------------------------

Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen

Regionalniederlassung Ville-Eifel

Sachgebiet 40400 - Betrieb und Verkehr

Außenstelle Würselen

Adenauerstraße 20

52146 Würselen

Tel: 02405 / 4323

Tel: 02251 / 796-

Mobil: 

Fax: 0211 / 87565

Funktionspostfach:  

E-Mail:                      

 

Mehr erfahren? Spannende Jobs finden?

www.strassen.nrw.de
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Regionetz GmbH  Lombardenstraße 12-22  52070 Aachen  HRB 12668 Aachen  Gläubiger-ID: DE67STN00000056575

Bankverbindung: Sparkasse Aachen  IBAN: DE44 3905 0000 1073 0779 09  SWIFT/BIC-Code: AACSDE33  UID: DE 814 121 361

Sitz der Gesellschaft: Aachen  Geschäftsführung: Dipl.-Ing. Axel Kahl; Dipl.-Ing. Dipl.-Wirt.-Ing. Stefan Ohmen

Regionetz GmbH  Postfach 50 01 55  52085 Aachen

 Ümmü 
Johannes-Rau-Platz 1

52249 Eschweiler

Ihr Zeichen:      

Abteilung Netzführung 

Gruppe NF-G

Tel. 0241 41368-

Fax. 0241 41368-

planauskunft@regionetz.de

regionetz.de

Aachen, den 18.12.2024 09:32:46

Ihre Planauskunftsanfrage 20241218_0012_V01

Anfragegrund: Planung Projekt:  Sonstiges

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit erhalten Sie für die o.g. Maßnahme die gewünschten Bestandsplanauszüge. Detaillierte Angaben zu Ihrer 

Anfrage sind am Ende dieses Schreibens tabellarisch aufgeführt. Bei Bauarbeiten ist darauf zu achten, dass 

unsere Ver- und Entsorgungsanlagen nicht beschädigt werden. Ein Überbauen der erdverlegten Leitungen ist nicht 

gestattet.

Alle zu der Planauskunft gehörenden Dokumente sind auf der Baustelle vorzuhalten. Die Bestandspläne verlieren 

nach 30 Tagen ihre Gültigkeit. Bei Verzögerungen des Baubeginns bzw. Unterbrechung der Baumaßnahme muss 

eine erneute Auskunft über die Lage der Leitungen eingeholt werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass zu Beginn 

von Baumaßnahmen aktuelle Planauskünfte aller relevanter Ver- und Entsorgungsunternehmen einzuholen sind. 

Im Bereich Ihrer Planauskunft befindet sich eine aktive Baumaßnahme der Regionetz GmbH. Bitte wenden Sie 

sich an unser Planauskunftsteam um den aktuellen Status der Baumaßnahme zu erfragen.

Im Bereich Ihrer Planauskunft sind Beleuchtungsbetriebsmittel vorhanden, aber nicht vollständig dokumentiert. 

Dementsprechend ist davon auszugehen, dass sich gerade im Bereich von Leuchten auch Beleuchtungskabel 

befinden. Diese sind gegebenenfalls nicht dokumentiert.

Freistellungsvermerk:

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die in den Plänen enthaltenen Angaben der Lage und, soweit 

angegeben, die Verlegungstiefe unverbindlich sind und zum Zeitpunkt der Verlegung aufgenommen wurden. Mit 



Abweichungen muss daher gerechnet werden. Es ist zu berücksichtigen, dass erdverlegte Kabel und Leitungen 

nicht zwingend geradlinig verlaufen. Aufgrund von Erdbewegungen können über die Tiefenlage der 

Versorgungsleitungen generell keine Angaben gemacht werden. Erdarbeiten in Leitungsnähe sind unbedingt von 

Hand und mit äußerster Vorsicht durchzuführen. Die genaue Lage der Kabel und Leitungen sind durch 

fachgerechte Erkundungsmaßnahmen (Handschachtung, Suchschlitze, Querschläge, Ortung oder ähnliches) 

festzustellen. Die Entnahme von Maßen durch Abgreifen aus dem Plan ist nicht zulässig. Bei abweichenden 

Tiefenlagen oder Leitungsverläufen kann ein Mitverschulden nicht begründet werden. Abweichender Verlauf der 

Kabel und Leitungen, auch in der Tiefenlage, sowie wenn nicht dargestellte Kabel oder Leitungen in der Örtlichkeit 

vorgefunden werden verpflichtet den Nutzer zu erhöhter Sorgfalt. In diesen Fällen hat der Nutzer die Regionetz 

unverzüglich zu informieren.

Die Auskunft gilt nur für den angefragten räumlichen Bereich sowie für den angegebenen Verwendungszweck und 

für Versorgungsanlagen, die sich im Zuständigkeitsbereich der Regionetz befinden. Dementsprechend ist ggf. noch 

mit Anlagen anderer Versorgungsunternehmen zu rechnen, bei denen weitere Auskünfte eingeholt werden 

müssen. 

Bei Arbeiten im Bereich unserer Versorgungsanlagen verweisen wir auf die beiliegende Schutzanweisung.

Mit freundlichen Grüßen

Gruppe Planauskunft

Regionetz

Abteilung Netzführung 

Dieses Schreiben wurde elektronisch erzeugt und ist ohne Unterschrift gültig!



Angaben zur Planauskunft:
Vorgangsnummer: 20241218_0012_V01
Auskunftsadresse: Patternhof 9, Eschweiler
Ihr Projekttitel:
Ihre Beschreibung:
Grund der Anfrage: Planung
Projekt: Sonstiges
geplanter Zeitraum von: 
geplanter Zeitraum bis: 
Auskunft gültig bis: 17.01.2025
Art der Auskunft (Online/Vorort): Vorort-Auskunft
Anfragetyp/Eingangsart: Online/E-Mail
Auslieferungstyp/Zustellungsart: Download

Anlagen
20241218_0012_V01_Auskunft_01_A0H.pdf
20241218_0012_V01_Auskunft_02_A0H.pdf
20241218_0012_V01_01_Gas.pdf
20241218_0012_V01_02_Wasser.pdf
20241218_0012_V01_Übersicht.pdf
Nutzungsbedingungen der Planauskunft - Regionetz.pdf
Schutzmaßnahmen_bei_Arbeiten_in_der_Nähe_von_Kabeln_und_Rohrleitungen.pdf
Zeichenvorschrift.pdf
20241218_0012_V01_Dxf_01_A0H_TK.dxf
20241218_0012_V01_Dxf_02_A0H_TK.dxf
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Zeichenerklärung für die Bestandsplanebene

Wasserleitung mit technischen 
Attributen

Wasserleitung außer Betrieb

Bachleitung mit Schieber und 
Hydrant

erhöhter Niederdruckleitung 
mit technischen Attributen

Material- oder 
Nennweitenübergang

Mitteldruckleitung mit 
technischen Attributen

Reduzierung Hochdruckleitung mit 
technischen Attributen

Absperrschieber mit Nummer Gasleitung außer Betrieb

Absperrventil Material- oder 
Nennweitenübergang

Rückschlagklappe Reduzierung

Schutzrohr mit technischen 
Attributen Absperrschieber mit Nummer

Unterflurhydrant mit Nummer Absperrventil

Überflurhydrant mit Nummer Strömungswächter

Entlüftung Schutzrohr mit technischen 
Attributen

Entleerung Entlüftung

Rohrreinigungskasten Kondensatsammler

Deckungangabe Längenausgleicher

Leitungsende Riechrohr

Schacht mit Bezeichnung Deckungangabe

Abzweig Leitungsende

Druckminderanlage Schacht mit Bezeichnung

Gasdruckregelanlage

Gasdruckregelanlage

KKS-Isolierstück

KKS-Anlage

Weitere Signaturen können Sie bei der Planauskunft der Regionetz erfragen. Stand: 24.01.2023

Wasser Gas

Korrosionsschutz Gas / Wasser

Wasserwerk

Niederdruckleitung mit 
technischen Attributen



Zeichenerklärung für die Bestandsplanebene

Hochspannungskabel

Hochspannungfreileitung

Hochspannungsmast

Hochspannungsmuffe

Mittelspannungskabel

Mittelspannungsmuffe TK
Mittelspannngsfreileitung TK-Trasse Lagegenau

Mittelspannungsmast TK-Trasse Lage ungenau

TK-Schacht

KVZ

TK-Hausanschluss

Niederspannungskabel

Niederspannungsfreileitung Rohrleitungsdabschnitt
Vorlauf/Rücklauf

Dachständer Absperrarmatur

Gittermast
Holzmast Entlüftung

Niederspannungsmuffe Leitungsabschluss

Mischwasserleitung mit 
Fließrichtung
Regenwasserleitung mit 
Fließrichtung

Niederspannungskabelverteile
r

Schmutzwasserleitung mit 
Fließrichtung

Schutzrohr mit technischen 
Attributen Druckleitung mit Fließrichtung

Schacht

Schacht mit
Schachtbezeichnung
Deckelhöhe und 
Sohlhöhe in NHN

Weitere Signaturen können Sie bei der Planauskunft der Regionetz erfragen. Stand: 24.01.2023

totes Kabel 
hier: Mittelspannung

Netzstation

Beleuchtungskabel mit 
Leuchte

Kanal

Fernwärme

Schacht mit Einstieg

Strom Strom

Querschnitt

Hausanschluss

Sonderverbraucher



Zeichenerklärung für Vermessungsrisse

Strom
Analog Digital

Mittelspannungskabel (MS)

Niederspannungskabel (NS)

Beleuchtungskabel (Bel.)

Hausanschlusskabel (HA)

MS - Muffe

NS -Muffe

Bel. - Muffe

HA - Muffe

Leitungsende Spannungsfest

Kabelring

Schutzrohr (MS, NS+HA, Bel.)

Leerrohr

Beleuchtungsmast

Säule/ Sonderverbraucher

Schaltschrank (Verteiler) 

Freileitungsmast

Fernwärme
Analog Digital

Vorlauf
Achse
Rücklauf

Kugelhahn

Entlüfung

Entleerung

Übergang/ Reduzierung

Abzweig

Leitungsende

Weitere Signaturen können Sie bei der Planauskunft der Regionetz erfragen. Stand: 18.06.2024



Zeichenerklärung für Vermessungsrisse

TK

Analog Digital

TK und Signalkabel

Muffe

Schacht

Schutzrohr

Schaltschrank

Topografie
Analog Digital

Gebäude neu

Zaun

Mauer

Schacht

Kanaldeckel

Rinneneinlauf

Weitere Signaturen können Sie bei der Planauskunft der Regionetz erfragen. Stand: 18.06.2024



Zeichenerklärung für Vermessungsrisse
Wasser

Analog Digital
Versorgungsleitung

Schieber

Kugelhahn

Hydrant

Ventil 

Ventil ohne Stange

Übergang/ Reduzierung

i-Stelle

Leitungsende

Schutzrohr

Gas
Analog Digital

Versorgungsleitung (alle Druckstufen)

Schieber

Kugelhahn

Ventil + Strömungswächter

Ventil 

Ventil ohne Stange

Strömungswächter (GSW)

Übergang/ Reduzierung

Ausblaseventil

Riechrohr

i-Stelle

Leitungsende

Schutzrohr

Analog Digital

Säule
Schutzrohr
I-Stelle mit Verkabelung

Weitere Signaturen können Sie bei der Planauskunft der Regionetz erfragen. Stand: 18.06.2024

Korrosionsschutz (KKS)



Zeichenerklärung für offene Netzbaumaßnahmen
Wasser

Aktive Netzbaumaßnahme

Einmessrisse

Gas

Aktive Netzbaumaßnahme

Einmssrisse

Weitere Signaturen können Sie bei der Planauskunft der Regionetz erfragen. Stand: 24.01.2023



Zeichenerklärung für offene Netzbaumaßnahmen

Strom

Aktive Netzbaumaßnahme

Einmessrisse

Fernwärme

Aktive Netzbaumaßnahme

Einmessrisse

Weitere Signaturen können Sie bei der Planauskunft der Regionetz erfragen. Stand: 24.01.2023



Zeichenerklärung für offene Netzbaumaßnahmen

TK

Aktive Netzbaumaßnahme

Einmessrisse

Weitere Signaturen können Sie bei der Planauskunft der Regionetz erfragen. Stand: 24.01.2023
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Wasserverband Eifel-Rur Verbandsratsvorsitzender: Frank Peter Ullrich Sparkasse Düren | BIC: SDUEDE33XXX | IBAN: DE66 3955 0110 0000 1690 60

Körperschaft des öffentlichen Rechts Vorstand: Dr. Joachim Reichert Commerzbank Aachen | BIC: DRESDEFF390 | IBAN: DE02 3908 0005 0250 4200 00

Eisenbahnstraße 5 02421 494 - 0 Deutsche Bank Düren | BIC: DEUTDEDK395 | IBAN: DE50 3957 0061 0811 1189 00

52353 Düren 02421 494 - 1508 www.wver.de

Wasserverband Eifel-Rur | Postfach 10 25 64 | 52325 Düren

Stadt Eschweiler

Johannes-Rau-Platz 1

52249 Eschweiler

Frühzeitige Beteiligung zur Aufstellung des Bebauungsplans 308 – Alter Schlachthof/Drieschplatz, 

Eschweiler

hier: Stellungnahme des Wasserverbandes Eifel – Rur (WVER)

Sehr geehrte Damen und Herren,

geplant ist die Aufstellung des Bebauungsplans 308 „Alter Schlachthof/Drieschplatz“ in Eschweiler. Das 

Plangebiet umfasst eine Fläche von 1,8 ha und beinhaltet den ehemaligen Schlachthof, einen Teilbe-

reich des Drieschplatzes sowie eine öffentliche Grün- und Stellplatzfläche.  

Auf dem Plangebiet soll ein neues Innovations- und Gewerbezentrum entstehen. Das Gebiet wird nach 

dem „Schwammstadt-Prinzip“ entwickelt, um eine nachhaltige und klimaangepasste Nutzung zu ge-
währleisten. Dabei sind unter anderem Dachbegrünungen sowie Flächen für Überflutungsbereiche 

vorgesehen. 

Die Nutzung des hochwassergefährdeten Erdgeschosses ist als Büro- und Lagerfläche vorgesehen (mit 

Infrastrukturraum). Angesichts des Risikos bitten wir diese Planung (insbesondere Technikraum) zu 

überdenken.

Bzgl. der Starkregengefährdung sollte eine entsprechende Planung vorgenommen werden, die auf eine 

schadlose Umleitung des Niederschlagswassers (bei Starkregen) um das Gebäude herum, ggf. zur Inde, 

ermöglicht.

-

Ihr Zeichen

Ihre Nachricht vom
12.12.2024

Unser Zeichen

4.02 Operatives Gewässermanagement

T: +49 2421 494-
F: +49 2421 494-9999-

M: 
Datum

0909.0101.2025

Seite

| 1

1414
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Des Weiteren wird in der Begründung zum B-Plan folgendes ausgeführt:

„Da das gesamte Plangebiet vor dem 01.01.1996 erstmals bebaut worden ist, ist § 44 Landeswasser-

gesetz NRW nicht anzuwenden. Somit könnte das anfallende Niederschlagswasser weiterhin über das 

vorhandene Entwässerungssystem abgeleitet werden. Im weiteren Verfahren wird in einem Entwäs-

serungskonzept die direkte Einleitung in die Inde geprüft. Die Entsorgung des Schmutzwassers kann 

ebenfalls über das bestehende Kanalsystem erfolgen.“

Der Ausnahmetatbestand gilt nach § 44 LWG (1):

„(1) Niederschlagswasser von Grundstücken, die nach dem 1. Januar 1996 erstmals bebaut, befestigt 

oder an die öffentliche Kanalisation angeschlossen werden, ist nach Maßgabe des § 55 Absatz 2 des 

Wasserhaushaltsgesetzes zu beseitigen. Niederschlagswasser, das aufgrund einer nach bisherigem 

Recht zugelassenen Kanalisationsnetzplanung gemischt mit Schmutzwasser einer öffentlichen Abwas-

serbehandlungsanlage zugeführt wird oder werden soll, ist von der Verpflichtung nach Satz 1 ausge-

nommen, wenn der technische oder wirtschaftliche Aufwand unverhältnismäßig ist.“

Nach Einschätzung des WVER gilt der Ausnahmetatbestand nur, wenn der technische oder wirtschaft-

liche Aufwand unverhältnismäßig ist. Das daraus folgende Prüfungserfordernis ist daher dementspre-

chend zu dokumentieren.

Das Entwässerungskonzept ist im weiteren Verfahren mit dem WVER abzustimmen. Als Ansprechpart-

ner stehen Ihnen hierfür gerne  (Tel.: +49 2421 , Mail: 

und  (Tel.: +49 2421 , Mail: zur Verfügung.

Freundliche Grüße

Im Auftrag
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